Oberschulamtstag am 24. November 2005 in Karlsruhe

50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte Ober​kirchenrat Dr. Trensky am 24. November 2005 in Karlsruhe-Oberreut begrüßen. Damit wurde ein Gesprächsfaden wieder aufgenommen, der vor zwei Jahren wegen der Umorganisation der Schul​ver​waltung unterbrochen werden musste.

Drei Themen hatten sich die Vertreter der Schul​aufsicht, der Schuldekane, des RPIs und des Bildungsreferates vorgenommen: 

1. Die Ergebnisse der Religionslehrerstudie (Prof. Dr. Werner Tzscheetzsch)

2. Die verfassungsrechtlichen Begründungszusammenhänge der konfessionellen Kooperation
(Prof. Dr. Jörg Winter)

3. Das Evangelische im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht (Dr. Michael Trensky)

Prof. Tzscheetzsch wies in seinen Ausführungen auf die hohe Bereitschaft der Religionslehrerin​nen und Religionslehrer in Baden-Württemberg hin, gerade wegen des konfessionellen Profils eine konfessio​nelle Kooperation im Religions​unterricht einzuge​hen. Auf diesem Hintergrund entwickelte Prof. Winter die juristischen Grund​klagen von KoKo und wies darauf hin, dass der konfessionell-koope​rative RU in Übereinstim​mung mit den Grundsätzen der Religionsgemein​schaft steht. Oberkirchenrat Dr. Trensky betonte, dass es um die Stärkung der konfessionellen Identität durch die authentische Begegnung mit der je anderen Religion gehe. Koko will ein „Plusmodell“ sein und ein Differenzlernen eröff​nen.

Aus dem Referat von OKR Prof. Winter:

„Der Staat muss … die Erklärung der jeweiligen Religionsgemeinschaft akzeptieren, dass der Inhalt eines bestimmten Religionsunterrichts ihren „Grundsätzen“ entspricht, mit der Folge, dass die den Unterricht besuchenden Schüler und Schüle​rinnen damit der Verpflichtung nachkommen, den Unterricht „ihrer“ Konfession zu besuchen. Im Sinne der Rechtssprechung des Bundesverfassungsge​richts wäre die Grenze nur dann überschritten, wenn auf die konfessionelle Bindung ganz verzich​tet würde. Das wäre dann der Fall, wenn der Unter​richt auch von konfessionell nicht gebunden Lehrkräften erteilt werden könnte, oder bei der Festlegung der Bildungsstandards und in den Bildungsplänen auf konfessionelle Bezüge ganz verzichtet würde. Beides ist aber bei dem vorgese​henen Modell der konfessionellen Kooperation nicht der Fall. Im Ergebnis bleibt deshalb festzuhalten, dass dieser Unterricht nicht gegen den in Art. 7 Abs. 3 GG vorausgesetzten Begriff des konfessionellen Religionsunterrichts verstößt.“

Aus dem Referat von OKR Dr. Trensky:

„Wenn es in einem in konfessioneller Kooperation erteilten Religions​unterricht darum gehen soll, dass das Bewusstsein für die eigene Konfession ge​schärft wird, dass ökumenische Offenheit erfahren wird und dass es zu authentischer Be​gegnung mit der anderen Konfession kommt, dann ist dies, was ich aus der evangelischen Tradition umrissen habe, die Grundlage für evangelische Konfessionalität. Das spiegelt sich … in den Bildungsplänen. Wenn Sie das kleine braune Büchlein zur Hand nehmen und einmal vergleichen, was aus dem katholischen Bildungsplan und was aus dem evangelischen Bildungsplan auf jeden Fall berücksichtigt werden muss, dann wird sicher nicht auf den ersten Blick, sondern erst bei genauerem Nachdenken über die evangelischen und die katholischen Spezifica deut​lich, weshalb wir diese Standards „Profilstandards“ genannt haben. Freilich bleibt es dabei, dass Kon​fessionalität sich nicht allein über die Bil​dungsstan​dards, auch nicht über die Profilstan​dards vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler bringen, wie rudi​mentär auch immer, eigenes konfessionell Gepräg​tes ein. 

Die Lehrerinnen und Lehrer, so hat es die empiri​sche Untersuchung zum Selbstverständnis der Reli​gionslehrerinnen und Religionslehrer in Ba​den-Württemberg ganz eindeutig gezeigt, sind bei aller Offenheit für konfessionelle Kooperation doch deut​lich in ihrer Konfession verankert und evangelisch oder katholisch geprägt. Wenn sie als authentische Erwachsene den Schülerinnen und Schülern ge​genüber treten und zusammen mit ihnen Standards im Religionsunterricht erar​beiten, wird auch ihr konfessionel​les Profil als Religionslehrerin und Religionslehrer deutlich. Die Religionslehrerinnen und Religionslehrer wollen bewusst evangelisch und bewusst katholisch sein. Dies spiegelt ja auch die Situation in unse​rem Land wider. Christlicher Glaube begegnet in unterschiedlicher Ausprä​gung, und wenn man einen Kirchturm und ein Kirchen​gebäude sieht, dann ist das in der Regel entweder ein evangeli​sches oder ein katholisches Gottes​haus. 

So denken wir, dass wir mit dem Konzept der kon​fessionellen Kooperation tatsächlich ein „Plus“-Modell vorgelegt haben, in dem Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrerinnen und Lehrern das Bewusstsein der eigenen Konfession geschärft wird, in dem ökumenische Offenheit erfahren, ge​lebt und gelehrt wird und in dem authentische Begegnung mit der anderen Konfession ermöglicht wird. Das ist in einer zunehmend mehr weltan​schaulich, religiös und konfessionell pluralen Ge​sellschaft unbedingt vonnöten.“

In seinem Schlusswort hob der Vertreter von Präsi​dent Schnatterbeck, Dr. Heinrich Niederer, seine Erkenntnis hervor, dass konfessioneller Religions​unterricht kein Unterricht sei, in dem alles Mögliche denkbar sei, sondern ein Unter​richt, in dem es darum gehe, konfessionelle Unterschiede als bil​dende Kräfte stark zu ma​chen. Zur gemeinsamen Einsicht wurde, dass durch einen solchen Unterricht eine „Pluralitätskompetenz“ gefördert würde.

(Hartmut Rupp)

